
Der Rat der Stadt Siegen beschließt: 
 
1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass während der öffentlichen Auslegung von 

den Nachbargemeinden keine Anregungen vorgebracht wurden; 
 
2. die während der öffentlichen Auslegung vorgebrachten Anregungen zum 

Bebauungsplan Nr. 247 "Giersberg-Ost" gemäß der der Vorlage als Anlage 1 
beigefügten Abwägung zu behandeln; die Anlage ist Bestandteil der 
Beschlussfassung; 

 
3. die Umsetzung der Ausnahmegenehmigung nach § 62 LG NW; 
 
4. den Bebauungsplan Nr. 247 "Giersberg-Ost" gemäß § 10 Baugesetzbuch 

(BauGB) als Satzung; 
 
5. die Begründung zum Bebauungsplan Nr. 247 "Giersberg-Ost" laut Anlage 3. 
 
Um Konflikte zwischen der Nutzung der Turnhalle und einer Wohnnutzung zu 
vermeiden, sind im Zuge der Umlegung zunächst nur städtische Grundstücke in den 
geplanten Ausbaubereich des Turnhallenweges zu legen. 
 




